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§ 14 ÖPNRV-G 1999
 ÖPNRV-G 1999 - Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehrsgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Der räumliche Geltungsbereich eines Verkehrsverbundes orientiert sich an den jeweiligen Fahrgastströmen

und kann auch ein Bundesländer- oder Staatsgrenzen übergreifendes Gebiet umfassen.

2. (2)Die Vorteile eines Verkehrsverbundes sind unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen über die Schüler- und

Lehrlingsfreifahrt gemäß § 29 allen Fahrgastgruppen zu gewähren.
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